
i 11 } 
\) VER8NlGUNG 

OSTERRBCHISCHER 
INDUSTRiEllER 

r 

An das 
Bundesministerium fUr 
soziale Verwaltung 

Stubenring 1 
1010 Wie n 

Zl. 21.135/1-1a/85 

: r I : , ; l' ~?1- .... .'._. ,,"" ?'S-________ ....... __ .. ____ ;?X __ __ -Gd ;.-

. :~~:I:. 2 2~~~:.~jp~riJ I 
. _d

r 
~d' 

1985 09 18- ,3;7 
Dr.Br/Sve/186 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Beamten- Kranken- und Unfallversicherungs
gesetz geändert wird (15.Novelle zum B-KUVG) 

Wir danken fUr die übermittlung des obigen Entwurfes und erlauben 
uns, dazu wie folgt Stellung zu nehmen: 

Insoweit es sich beim vorliegenden Entwurf um Bestimmungen 
handelt, die in gleicher Form im Entwurf der 41. Novelle zum 
ASVG enthalten sind, verweisen wir auf unsere diesbezügliche 
Stellungnahme. Darüber hinaus erheben wir gegen den Entwurf 
keine Einwendungen. 

Wunschgemäß übermitteln wir 25 Exemplare dieser Stellung
nahme dem Präsidium des Nationalrates. 

OESTERREICHISCHER INDUST 

f 
Dr. Brau er Dr. Stummvoll 

A-1031 WIen, Schwarzenbergpla1z 4, Telefon: (02221 nS6 51, Telex: 0131717 indus 0 
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